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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen und Caterings 
 des Maingau Hotel- und Gaststättenbetriebs OHG 

1.  
Die nachstehenden Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung der Maingau Hotel- und 
Gaststättenbetriebs OHG (UNTERNEHMER) mit ihren Kunden (BESTELLER). Neufassungen der Bedingungen 
werden Vertragsbestandteil, wenn der BESTELLER nach ihrer Übersendung nicht binnen zwei Wochen 
schriftlich widerspricht. Der UNTERNEHMER wird den BESTELLER bei Fristbeginn auf die Bedeutung seines 
Schweigens besonders hinweisen.  
Geschäftsbedingungen des BESTELLERs werden in keinem Fall Vertragsbestandteil. Mitarbeiter des 
Unternehmens sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu 
geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.  
2.  
Angebote des UNTERNEHMERs sind unverbindlich; der Vertrag kommt mit der Bestätigung der Bestellung 
durch den BESTELLER zustande.  
3.  
Der UNTERNEHMER besitzt das vertraglich dokumentierte Exklusivrecht zur Bewirtung aller Flächen im 
Gebäude. Die Vergabe dieses Rechts an Dritte liegt ausschließlich in Händen des UNTERNEHMERs.  
4.  
Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet der UNTERNEHMER uneingeschränkt. Im Falle von einfach 
fahrlässig verschuldeten Leistungsstörungen, vorvertraglich oder nebenvertraglichen Pflichtverletzungen ist die 
Haftung des UNTERNEHMERs ausgeschlossen, es sei denn, es sind wesentliche Pflichten verletzt, deren 
Einhaltung zur Erreichung des Vertragszwecks geboten ist, oder die aus berechtigter Inanspruchnahme von 
besonderem Vertrauen erwachsen. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung des UNTERNEHMERs auf den 
Ersatz vorhersehbarer Schäden.  
Unberührt bleibt die Haftung für zugesicherte Eigenschaften, Unmöglichkeit oder Verzug. Im Übrigen richtet 
sich die Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften.  
5.  
Um eine sorgfältige Vorbereitung der Veranstaltung zu ermöglichen, ist der BESTELLER verpflichtet, dem 
UNTERNEHMER die genaue Anzahl der Teilnehmer mitzuteilen. Bis 4 Werktage vor der Veranstaltung werden 
Abweichungen in der Teilnehmerzahl nach unten gegenüber der als endgültig gemeldeten Zahl bis zu maximal 
5% berücksichtigt und der Abrechnung zugrunde gelegt.  
Bei darüber hinausgehenden Abweichungen der Teilnehmerzahl nach oben wird der UNTERNEHMER 
versuchen, dies im Rahmen seiner Möglichkeit zu berücksichtigen, eine Haftung wird insoweit jedoch nicht 
übernommen. In diesen Fällen wird der Abrechnung die tatsächliche Gästezahl zugrunde gelegt.  
Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10% ist der UNTERNEHMER berechtigt, die vereinbarten 
Preise neu festzusetzen. Verschieben sich ohne vorherige Zustimmung des UNTERNEHMERs die vereinbarten 
Anfangs- und Schlusszeiten der Veranstaltung, so kann der UNTERNEHMER zusätzliche Kosten der 
Leistungsbereitschaft in Rechnung stellen, es sei denn, den UNTERNEHMER trifft ein Verschulden.  
Hat der UNTERNEHMER die nach dem Inhalt des Vertrages geschuldete Leistung mehr als 4 Monate nach 
Abschluss des Vertrages zu erbringen, so behält sich der UNTERNEHMER das Recht vor, die Preise 
entsprechend zu ändern, wenn frühestens 4 Monate nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder 
Erhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen eintreten. Diese 
wird der UNTERNEHMER dem BESTELLER auf Verlangen nachweisen. Übersteigen die geänderten Preise die 
zunächst vereinbarten Preise um mehr als 5%, so ist der BESTELLER berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  
Bei Gruppen über 15 Personen werden nur einheitliche Menüs oder Buffets nach Absprache angeboten.  
6.  
Bei teilweiser oder vollständiger Stornierung der Veranstaltung oder des Caterings mehr als 30 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn, fallen keine Stornokosten an. Bei späteren Stornierungen gilt folgende Staffelung:  
Bei Stornierungen- und Teilstornierungen von 8 – 30 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn fallen 30% des 
Gesamtumsatzes an.  
Bei Stornierungen- und Teilstornierungen von 2 – 7 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn fallen 80% des 
Gesamtumsatzes an.  
Bei Stornierungen- und Teilstornierungen am Veranstaltungstag fallen 100% des Gesamtumsatzes an.  
6a.  
Bei der Berechnung des entgangenen Umsatzes werden zunächst die bestellten Speisen berücksichtigt.  
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Falls diese nicht konkret festgelegt waren (bei gewünschter „á la carte“-Verpflegung) gilt: Mindestmenüpreis 
der aktuellen Angebotsmappe x angemeldete Personenzahl. Der entgangene Gesamtumsatz beträgt schließlich 
180% (80% hiervon sind durchschnittlicher Getränkeumsatz).  
Der UNTERNEHMER behält sich vor, über die Stornierungskosten hinausgehende Schadensersatzansprüche 
geltend zu machen. Auch dem BESTELLER bleibt das Recht vorbehalten zu belegen, dass im Einzelfall kein 
Schaden entstanden ist, oder dass der entstandene Schaden wesentlich niedriger als die Stornierungskosten 
ausgefallen ist.  
7.  
Teilstornierungen nach dem für die endgültige Festlegung der Teilnehmerzahl maßgeblichen Zeitpunkt (siehe 
Punkt 5) sind nicht möglich. In diesen Fällen ist die volle vereinbarte Vergütung zu entrichten. Den 
erschienenen Gästen werden dafür im Wege des Nachservice die gesamten bestellten und zu vergüteten 
Speisen zum Verzehr angeboten. Der UNTERNEHMER kann bei Abweichungen der Personenzahl zwischen 
Auftragserteilung und endgültiger Festlegung die Räume tauschen.  
8.  
Die Rechnung ist je nach Vereinbarung sofort zu begleichen oder nach Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar. 
Verzug tritt mit Zugang der ersten Mahnung ein. Der Zinssatz für Verzugszinsen beträgt 4% über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens aber den gesetzlichen Zinssatz. Der Zinssatz ist 
niedriger anzusetzen, wenn der BESTELLER eine geringere Belastung nachweist.  
8a.  
Bei Veranstaltungen und Caterings mit einem festgesetzten Speisenumsatz wird eine Anzahlung von 50% des 
zu erwartenden Speisenumsatzes bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltung fällig. Wird die Vorauszahlung auch 
nach Verstreichen einer vom UNTERNEHMER gesetzten angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung 
nicht geleistet, so ist der UNTERNEHMER berechtigt seine Leistung zu verweigern, jedoch kommen hierbei die 
Stornofristen unter (siehe Punkt 5) zum Tragen.  
Die o.g. Zahlungsbedingungen für die Restsumme bleibt davon unberührt.  
8b.  
Der UNTERNEHMER ist berechtigt, aus sachlichem gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutreten, z.B.  
 

- bei höherer Gewalt oder anderen vom UNTERNEHMER nicht zu vertretenden Umstände, die die Erfüllung 
des Vertrages unmöglich machen;  

 
- der UNTERNEHMER kann Veranstaltungen und seine Leistungen zu verweigern, wenn unter irreführender 

oder falscher Angabe wesentliche Tatsachen, z.B. der BESTELLERs oder Zwecks gebucht werden;  
 
- der UNTERNEHMER begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen 

Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des UNTERNEHMERs in der Öffentlichkeit 
gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des UNTERNEHMERs 
zuzurechnen ist.  

 
Der UNTERNEHMER hat den BESTELLER von der Ausübung des Rücktrittrechts oder der Verweigerung 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Absagen aus sachlich gerechtfertigtem Grund berühren das Exklusivrecht 
(siehe Punkt 3) nicht. Verweigert der UNTERNEHMER die Bewirtung, kann der BESTELLER hieraus keinerlei 
Anspruch auf eine Bewirtung Dritter ableiten. Es entsteht kein Anspruch des BESTELLERs auf Schadensersatz 
gegen den UNTERNEHMER, außer bei vorsätzlich oder grob fahrlässigem Verhalten des UNTERNEHMERs. Der 
UNTERNEHMER behält sich vor, seine Stornoregelungen zur Anwendung zu bringen (siehe Punkt 5).  
9.  
Der BESTELLER hat für Verluste oder Beschädigungen, die durch seine Mitarbeiter, sonstige Hilfskräfte, 
Erfüllungsgehilfen sowie durch Veranstaltungsteilnehmer verursacht worden sind, ebenso einzustehen, wie für 
Verluste und Beschädigungen, die er selbst verursacht hat.  
Soweit der UNTERNEHMER für den BESTELLER technische oder sonstige Einrichtungen oder Dienstleistungen 
von Dritten beschafft, haftet der BESTELLER für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe 
dieser Einrichtungen und stellt den UNTERNEHMER von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser 
Einrichtungen frei. Es obliegt dem BESTELLER, für solche Fälle entsprechende Versicherungen abzuschließen. 
Der UNTERNEHMER kann den Nachweis des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung durch den BESTELLER 
verlangen.  



Maingau Hotel & Gaststättenbetrieb Otto Stelz & Co. OHG 

Schifferstraße 38-40  60594 Frankfurt am Main 
Telefon 069 – 609140  Telefax 069 - 60 91 4118   email  info@maingau.de 
__________________________________________________________________________________
USt-ID DE 112 159 442 / Steuer  13 371 6001 2 / GF: Werner Döpfner / Amtsgericht FFM / HRA 181 96 

Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände, auch persönliche Dinge befinden sich auf Gefahr des 
BESTELLERs in den Veranstaltungsräumen. Der UNTERNEHMER haftet für den Verlust oder die Beschädigung 
mitgebrachter Gegenstände nur bei Verschulden im Sinne der Geschäftsbedingungen (siehe Punkt 3).  
Um Beschädigungen der Räume vorzubeugen ist die Anbringung und Aufstellung von Dekorationsmaterial und 
sonstigen Gegenständen mit dem UNTERNEHMER abzustimmen. Mitgebrachtes Material hat den 
feuerpolizeilichen Anforderungen zu entsprechen. Dafür einen Nachweis zu verlangen, ist der UNTERNEHMER 
berechtigt.  
Sonderreinigungen wegen überdurchschnittlicher Verschmutzung der Räumlichkeiten gehen gegen Nachweis 
zu Lasten des BESTELLERs; dies geschieht unabhängig von der Reinigungsgebühr.  
Die laut Vertrag angemieteten Räume und Flächen stellen die Grundlage für die Ausübung des Hausrechts dar. 
Im Interesse des BESTELLERs werden Personen, die den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung in Frage stellen 
könnten, vom UNTERNEHMER des Hauses verwiesen.  
10.  
Der BESTELLER darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. Ausnahmen 
bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. In diesen Fällen wird ein Betrag zur Deckung der Gemeinkosten 
berechnet.  
11.  
Die im Auftrag ausgewiesenen Preise basieren auf der Gesamtheit der beschriebenen Veranstaltung. 
Änderungen in Art und Umfang des Auftrages machen eine neue Preisfestlegung erforderlich.  
12.  
Für Kaufleute und juristische Personen öffentlichen Rechts und öffentliche Sondervermögen ist Frankfurt 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung resultierenden 
Streitigkeiten. Dies gilt auch für Streitigkeiten aus Wechsel oder Schecks. Die Rechtsbeziehung Maingau Hotel & 
Gaststättenbetrieb OHG zu ihren BESTELLER unterliegen, auch wenn diese ihren Sitz außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland haben, ausschließlich deutschem Recht.  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB´s für Veranstaltungen und Caterings unwirksam oder nichtig sein, 
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
Frankfurt am Main – Stand 01.01.2009 


